
 
               Nach Zustimmung des Bundesverfassungsgericht 
               wird es dem Volk bekannt gegeben 

 

                                                    Überbringen das Gesetz der  
                    Bundesregierung  

 
 
          Bundesverfassungsgericht 
          prüft das Gesetz, Annahme/Ablehnung    

 Bundesrat/tag macht Gesetzvorschlag, wird vom Bundestag/rat angenommen/geändert/abgelehnt Bundestag 
 
 
 
 
 

Wählen die Hälfte               Wählen die Hälfte 
aller Richter jedes Senats                          alle Richter jedes Senats 
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